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Ausbildung junger geduldeter Ausländer 

 

 

Als Teil der im Jahr 2008 beschlossenen zuwanderungspolitischen Maßnahmen des Ak-

tionsprogramms zur Sicherung der Fachkräftebasis in Deutschland haben junge gedulde-

te Ausländer, die sich länger als ein Jahr in Deutschland aufhalten, seit dem 1. Januar 

2009 grundsätzlich uneingeschränkten Zugang zu betrieblichen Berufsausbildungen (§ 10 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Beschäftigungsverfahrensverordnung - BeschVerfV). 

 

Gleichwohl scheitert die Aufnahme der Ausbildungen in nicht wenigen Fällen daran, dass 

die Erlaubnis zur Ausbildung von den Ausländerbehörden auch dann versagt wird, wenn 

die Gründe, die einer Aufenthaltsbeendigung entgegenstehen, nicht von ihnen selbst, 

sondern von ihren Eltern zu vertreten sind (§ 11 BeschVerfV). 
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Eine möglichst frühzeitige Ausbildung der betroffenen Jugendlichen ist sinnvoll, damit die 

Integration nicht aufgeschoben wird. Wenn sich später herausstellt, dass der Aufenthalt 

nicht beendet werden kann, muss ansonsten die berufliche Qualifizierung - ggf. unter Ein-

satz von Förderungsmitteln - nachgeholt werden. 

 

Gleichzeitig können die betroffenen Jugendlichen mit der Ausbildung die Voraussetzun-

gen dafür schaffen, dass sie durch ihre Anstrengungen zur Integration ein eigenständiges 

Aufenthaltsrecht nach der zum 1. Juli 2011 neu eingeführten Regelung für gut integrierte 

Jugendliche erhalten (§ 25a Aufenthaltsgesetz - AufenthG). 

 

Wie in der Ausländerreferentenbesprechung am 27./28. März 2012 erörtert, bitte ich des-

halb, bei den Ausländerbehörden darauf hinzuwirken, dass bei jugendlichen Geduldeten, 

die einen Ausbildungsplatz finden, von der Versagungsregelung des § 11 BeschVerfV nur 

noch Gebrauch gemacht wird, wenn der Jugendliche die Abschiebungshindernisse selber 

zu vertreten hat. 

 

Diese Einschränkung bei der Anwendung der Versagungsregelung würde auch dem Ge-

danken der Neuregelung des § 25a AufenthG entsprechen, nach der die Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis ebenfalls nicht mehr am Fehlverhalten der Eltern scheitert. 

 

Im Auftrag 

gez. Heide 

 

 

 

 


